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hundert ist unsere Kenntnis sehr schlecht bestellt, da die Quellen 
nur spärlich fließen. Die Gründung des Chorherrenstiftes Bero­
münster 1) und die ihm durch die Lenzburger Grafen übertragenen 
Güter zeigen für das Gebiet von Luzern und Obwalden in der Aus­
weitung des bereits erfaßten Raumes noch keine wesentlichen Fort­
schritte. Im Jahre 1036 begegnen uns unter der Ausstattung des 
durch Graf Ulrich von Lenzburg dem hl. Michael geweihten Stiftes 
Beromünster drei Viertel der Kirche zu Sarnen mit dem unteren 
Hof, Besitzungen in Alpnach und in Kerns sowie ein Drittel der 
Kirche in Küßnacht. 2) Diese Orte liegen insgesamt in der Zone, die 
uns bereits aus den Luzerner Traditionen des 9. Jahrhunderts be­
kannt ist; die Besitzverhältnisse erscheinen nur noch weiter ent­
wickelt, aufgeteilt und zersplittert. Auch hierin ist ein Anzeichen da­
für zu erblicken, daß wir uns in einem längst erschlossenen Gebiet 
befinden mit langer Besitzgeschichte.

Bei der Errichtung von Schaffhausen um die Mitte des 11. Jahr­
hunderts gelangen Güter in Kerns von Kuno von Wülflingen und in 
Stans durch Hicela von Mittenhausen an das Kloster der Nellen­
burger. 3) Neue Gesichtspunkte treten dabei nicht hervor; die Be­
obachtungen, die bei Beromünster gemacht werden konnten, finden 
sich bestätigt und erhärtet.

Bei der Gründung von Beromünster tritt uns ein Geschlecht 
entgegen, das im 11. und 12. Jahrhundert in der Innerschweiz die 
größte Rolle spielte, das Haus der Grafen von Lenzburg. Bereits im 
10. Jahrhundert waren wir ihnen bei der Gründung von Einsiedeln 
begegnet. Aus der Gegend von Arth und des Lauerzersees einerseits 
und vom Ägerisee her andererseits drangen sie nach der Inner­
schweiz hin vor. 4) Im 11. Jahrhundert stärkte sich ihre Stellung 
durch den Besitz der Grafschaft im Zürichgau, die ihnen auch im 
Schwyzer Gebiet öffentlichrechtliche Befugnisse einbrachte. Die 
Vogtei über ihre ehemaligen Eigengüter, die sie an Beromünster 
vergabt hatten, verblieb in ihrer Hand; damit bewahrten sie auch 
nach der Gründung von Beromünster die Stellung, die sie am Aus-
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